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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

Produktform 
Produktname 

Produktcode 
Produktgruppe 

: Gemisch 
: DAG 29  

: 101810 
: Handelsprodukt 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 
Spezifikation für den industriellen/professionellen 
Gebrauch 

: Industriell. 
Nur für professionell Gebrauch. 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2 H225 
Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 H315 
Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 H319 
Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), 
Kategorie 3, betäubende Wirkungen 

H336 

Aspirationsgefahr, Kategorie 1 H304 
Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 2 H411 
Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Gefahrenpiktogramme (CLP) : 

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09 
Signalwort (CLP) : Gefahr 
Enthält : Hydrocarbures, C6-C7, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <5% n-hexane 
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Gefahrenhinweise (CLP) : H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 
H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
H315 - Verursacht Hautreizungen. 
H319 - Verursacht schwere Augenreizung. 
H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Sicherheitshinweise (CLP) : P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen 
Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. 
P233 - Behälter dicht verschlossen halten. 
P240 - Behälter und zu befüllende Anlage erden. 
P261 - Einatmen von Dampf vermeiden. 
P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
P280 - Augenschutz, Gesichtsschutz, Schutzhandschuhe tragen. 
P301+P310 - BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen. 
P312 - Bei Unwohlsein Arzt anrufen. 
P331 - KEIN Erbrechen herbeiführen. 
P337+P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 
hinzuziehen. 
P362+P364 - Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. 
P391 - Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P403+P233 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. 
P501 - Inhalt und Behälter Einhaltung der örtlichen Vorschriften zuführen. 

2.3. Sonstige Gefahren 

Ne contient pas de substances PBT/vPvB ≥ 0,1 % évaluées conformément à l'annexe XIII du règlement REACH 

Das Gemisch enthält keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind, 
oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt, 
dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in  einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist. 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1. Stoffe 

Nicht anwendbar 

3.2. Gemische 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Hydrocarbures, C6-C7, n-alcanes, isoalcanes, 
cycliques, <5% n-hexane 

EG-Nr.: 921-024-6 
REACH-Nr: 01-2119475514-
35 

50 – 80 Flam. Liq. 2, H225 
Skin Irrit. 2, H315 
STOT SE 3, H336 
Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Chronic 2, H411 

Ethanol; Ethylalkohol 
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (FR) 

CAS-Nr.: 64-17-5 
EG-Nr.: 200-578-6 
EG Index-Nr.: 603-002-00-5 

10 – 20 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 

2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol CAS-Nr.: 67-63-0 
EG-Nr.: 200-661-7 
EG Index-Nr.: 603-117-00-0 
REACH-Nr: 01-2119457558-
25 

10 – 20 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 

BUTOXYETHANOL 
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (FR) 

REACH-Nr: 01-2119475108-
36 

5 – 10 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Acute Tox. 3 (Inhalativ: Staub, Nebel), 
H331 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
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Spezifische Konzentrationsgrenzwerte: 

Name Produktidentifikator Spezifische Konzentrationsgrenzwerte (%) 

Ethanol; Ethylalkohol CAS-Nr.: 64-17-5 
EG-Nr.: 200-578-6 
EG Index-Nr.: 603-002-00-5 

(50 ≤ C < 100) Eye Irrit. 2, H319 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Bewußtlosen Menschen nichts eingeben. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen (wenn 
möglich dieses Etikett vorzeigen). 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein 
GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort 
ausziehen. Mit viel Wasser/…/waschen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen 
waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Ärztlichen 
Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Sonderbehandlung (siehe précautions d'emploi auf 
diesem Etikett). 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen 
nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen 
Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort 
GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome/Wirkungen nach Einatmen : Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Verursacht Hautreizungen. 
Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Verursacht schwere Augenreizung. 
Symptome/Wirkungen nach Verschlucken : Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Hinweise für den Arzt. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel : Schaum. Trockenes Pulver. Kohlendioxid. Wasser im Sprühstrahl. Sand. 
Ungeeignete Löschmittel : Keinen festen Wasserstrahl benutzen. 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Brandgefahr : Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 
Explosionsgefahr : Können brennbare/explosive Dampf-Luft Gemische entstehen. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Löschanweisungen : Zur Kühlung exponierter Behälter Wassersprühstrahl oder -nebel benutzen. Vorsicht beim 
Bekämpfen von chemischen Feuer. Es ist zu vermeiden (abzulehnen), daß zur 
Brandlöschung verwendetes Wasser in die Umwelt gelangt. 

Schutz bei der Brandbekämpfung : Brandbereich nicht ohne ausreichendes Schutzgerät einschließlich Atemschutzgerät 
betreten. 
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ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Allgemeine Maßnahmen : Zündquellen entfernen. Besondere Vorsicht walten lassen, um statische Aufladung zu 
vermeiden. Kein offenes Feuer. Rauchverbot. 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 
Notfallmaßnahmen : Unnötige Personen entfernen. 

6.1.2. Einsatzkräfte 
Schutzausrüstung : Reinigungspersonal mit geeignetem Schutz versehen. Einatmen von vapeurs vermeiden. 
Notfallmaßnahmen : Umgebung belüften. 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern. Falls die Flüssigkeit in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die 
Behörden zu benachrichtigen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren : Von anderen Materialien entfernt aufbewahren. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

Siehe Abschnitt 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Zusätzliche Gefahren beim Verarbeiten : Vorsicht beim Umgang mit leeren Behältern wegen der Rückstände entzündlicher Dämpfe. 
Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Vorm Essen, Trinken, Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes de Hände und 

andere entblößte Stellen mit milder Seife und Wasser waschen. Der Verarbeitungsbereich 
ist gut zu be- und entlüften, damit sich keine Dämpfe bilden können. Kein offenes Feuer. 
Rauchverbot. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. Einatmen von vapeurs vermeiden. 
Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. 

Hygienemaßnahmen : Nach Gebrauch les mains gründlich waschen. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Technische Maßnahmen : Es sollten geeignete Erdungsmethoden angewendet werden, um statische Elektrizität zu 
vermeiden. Behälter und zu befüllende Anlage erden. Explosionsgeschützte électrique 
verwenden. 

Lagerbedingungen : Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt aufbewahren von : 
sources d'ignition. Lagern in feuersichere Ort. Behälter dicht verschlossen halten. 

Unverträgliche Produkte : Starke Alkali. starke Säuren. 
Unverträgliche Materialien : Zündquellen. Direkter Sonnenbestrahlung. Wärmequellen. 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

8.1.1 Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte 

BUTOXYETHANOL 

Frankreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

VME (OEL TWA) 49 mg/m³ 

VME (OEL TWA) [ppm] 10 ppm 
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BUTOXYETHANOL 

VLE (OEL C/STEL) 246 mg/m³ 

VLE (OEL C/STEL) [ppm] 50 ppm 

Ethanol; Ethylalkohol (64-17-5) 

Frankreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Alcool éthylique 

VME (OEL TWA) 1900 mg/m³ 

VME (OEL TWA) [ppm] 1000 ppm 

VLE (OEL C/STEL) 9500 mg/m³ 

VLE (OEL C/STEL) [ppm] 5000 ppm 

8.1.2. Empfohlene Überwachungsverfahren 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.5. Kontroll-Banderole 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung 

Persönliche Schutzausrüstung: 
Schutzbrille. Handschuhe. Gasmaske. Schutzanzug. 
Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e): 

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz 

Augenschutz: 
Schutzbrille oder Sicherheitsgläser. 

8.2.2.2. Hautschutz 

Haut- und Körperschutz: 
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen 

Handschutz: 
Schutzhandschuhe tragen. 

8.2.2.3. Atemschutz 

Atemschutz: 
Wenn bei der Verwendung inhalative Exposition möglich ist, wird Atemschutzausrüstung empfohlen. [Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz 
tragen. 

8.2.2.4. Thermische Gefahren 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
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8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Sonstige Angaben: 
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand : Flüssig 
Farbe : Farblos. 
Geruch : charakteristisch. 
Geruchsschwelle : Nicht verfügbar 
Schmelzpunkt : Nicht verfügbar 
Gefrierpunkt : Nicht verfügbar 
Siedepunkt : Nicht verfügbar 
Entzündbarkeit : Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 
Untere Explosionsgrenze : Nicht verfügbar 
Obere Explosionsgrenze : Nicht verfügbar 
Flammpunkt : Nicht verfügbar 
Zündtemperatur : Nicht verfügbar 
Zersetzungstemperatur : Nicht verfügbar 
pH-Wert : Nicht verfügbar 
Viskosität, kinematisch : Nicht verfügbar 
Löslichkeit : Nicht verfügbar 
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht verfügbar 
Dampfdruck : Nicht verfügbar 
Dampfdruck bei 50 °C : Nicht verfügbar 
Dichte : Nicht verfügbar 
Relative Dichte : 0,71 
Relative Dampfdichte bei 20 °C : Nicht verfügbar 
Partikeleigenschaften : Nicht anwendbar 

9.2. Sonstige Angaben 

9.2.1. Angaben über physikalische Gefahrenklassen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

10.2. Chemische Stabilität 

Nicht festgelegt. Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Können brennbare/explosive Dampf-Luft Gemische entstehen. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Nicht festgelegt. 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Direkter Sonnenbestrahlung. Extrem hohe oder niedrige Temperaturen. Offener Flamme. 

10.5. Unverträgliche Materialien 

starke Säuren. Starke Alkali. 
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10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Rauch. Kohlenmonoxid. Kohlendioxid. Kann leicht entzündliche Gase freisetzen. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft 
Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft 
Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft 

BUTOXYETHANOL 

LD50 oral Ratte 1746 mg/kg 

LD50 oral 1746 mg/kg Körpergewicht 

LD50 dermal 435 mg/kg Körpergewicht 

LC50 Inhalation - Ratte (Staub/Nebel) 2200 mg/l 

Hydrocarbures, C6-C7, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <5% n-hexane 

LD50 oral Ratte > 5840 mg/kg

LD50 Dermal Ratte > 2920 mg/kg

LC50 Inhalation - Ratte > 25200 mg/m³

2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol (67-63-0)

LD50 oral Ratte 5840 mg/kg 

LD50 Dermal Kaninchen 13900 mg/kg 

LC50 Inhalation - Ratte > 25 mg/l

Ethanol; Ethylalkohol (64-17-5) 

LD50 oral Ratte 10470 mg/kg 

LD50 Dermal Kaninchen > 2000 mg/kg

LC50 Inhalation - Ratte 124,7 mg/l 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Verursacht Hautreizungen. 
 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Verursacht schwere Augenreizung. 
 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft 
Zusätzliche Hinweise : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
 

Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft 
Zusätzliche Hinweise : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
 

Karzinogenität : Nicht eingestuft 
Zusätzliche Hinweise : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft 
Zusätzliche Hinweise : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 

Hydrocarbures, C6-C7, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <5% n-hexane 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 

2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol (67-63-0)

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition 

: Nicht eingestuft 
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Zusätzliche Hinweise : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
 

Aspirationsgefahr : Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 

Hydrocarbures, C6-C7, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <5% n-hexane 

Viskosität, kinematisch 0,52 mm²/s 

11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

11.2.1. Endokrinschädliche Eigenschaften 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

11.2.2. Sonstige Angaben 
Mögliche schädliche Wirkungen auf den Menschen 
und mögliche Symptome 

: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

Ökologie - Wasser : Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
Akute aquatische Toxizität : Nicht eingestuft 
Chronische aquatische Toxizität : Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

BUTOXYETHANOL 

LC50 - Fisch [1] 1474 mg/l 

EC50 - Krebstiere [1] 1550 mg/l 

EC50 - Andere Wasserorganismen [1] 1550 mg/l waterflea 

EC50 - Andere Wasserorganismen [2] 911 mg/l 

Hydrocarbures, C6-C7, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <5% n-hexane 

LC50 - Fisch [1] 11,4 mg/l 

EC50 - Krebstiere [1] 3 mg/l 

2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol (67-63-0)

LC50 - Fisch [1] 9640 mg/l 

EC50 - Krebstiere [1] 9714 mg/l 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

DAG 29  

Persistenz und Abbaubarkeit Kann längerfristig schädliche Wirkungen auf die Umwelt haben. 

BUTOXYETHANOL 

Persistenz und Abbaubarkeit Nicht festgelegt. 

Hydrocarbures, C6-C7, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <5% n-hexane 

Persistenz und Abbaubarkeit Nicht festgelegt. 

2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol (67-63-0)

Persistenz und Abbaubarkeit Nicht festgelegt. 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

DAG 29 

Bioakkumulationspotenzial Nicht festgelegt. 
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BUTOXYETHANOL 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) 0,8 

Bioakkumulationspotenzial Nicht festgelegt. 

Hydrocarbures, C6-C7, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <5% n-hexane 

Bioakkumulationspotenzial Nicht festgelegt. 

2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol (67-63-0)

Bioakkumulationspotenzial Nicht festgelegt. 

12.4. Mobilität im Boden 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.7. Andere schädliche Wirkungen 

Zusätzliche Hinweise : Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-
Abfallentsorgung 

: Entsorgung gemäß den örtlichen bzw. nationalen Sicherheitsvorschriften. Inhalt/Behälter le 
respect de la réglementation locale zuführen. 

Zusätzliche Hinweise : Vorsicht beim Umgang mit leeren Behältern wegen der Rückstände entzündlicher Dämpfe. 
Ökologie - Abfallstoffe : Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Wegen der Toxizität Problemmüll. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

UN-Nr. (ADR) : UN 1993 
UN-Nr. (IMDG) : UN 1993 
UN-Nr. (IATA) : UN 1993 
UN-Nr. (ADN) : UN 1993 
UN-Nr. (RID) : UN 1993 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Offizielle Benennung für die Beförderung (ADR) : ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. 
Offizielle Benennung für die Beförderung (IMDG) : ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. 
Offizielle Benennung für die Beförderung (IATA) : Flammable liquid, n.o.s. 
Offizielle Benennung für die Beförderung (ADN) : ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. 
Offizielle Benennung für die Beförderung (RID) : ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. 
Eintragung in das Beförderungspapier (ADR) : UN 1993 ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (contenant de l'Hydrocarbures, 

C6-C7, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <5% n-hexane et de l'éthanol), 3, II, (D/E) 
Eintragung in das Beförderungspapier (IMDG) : UN 1993 ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (contenant de l'Hydrocarbures, 

C6-C7, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <5% n-hexane et de l'éthanol), 3, II, 
MEERESSCHADSTOFF/UMWELTGEFÄHRDEND 

Eintragung in das Beförderungspapier (IATA) : UN 1993 Flammable liquid, n.o.s. (contenant de l'Hydrocarbures, C6-C7, n-alcanes, 
isoalcanes, cycliques, <5% n-hexane et de l'éthanol), 3, II, ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS 
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Eintragung in das Beförderungspapier (ADN) : UN 1993 ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (contenant de l'Hydrocarbures, 
C6-C7, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <5% n-hexane et de l'éthanol), 3, II, 
UMWELTGEFÄHRDEND 

Eintragung in das Beförderungspapier (RID) : UN 1993 ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (contenant de l'Hydrocarbures, 
C6-C7, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <5% n-hexane et de l'éthanol), 3, II, 
UMWELTGEFÄHRDEND 

14.3. Transportgefahrenklassen 

ADR 
Transportgefahrenklassen (ADR) : 3 
Gefahrzettel (ADR) : 3 

: 

IMDG 
Transportgefahrenklassen (IMDG) : 3 
Gefahrzettel (IMDG) : 3 

: 

IATA 
Transportgefahrenklassen (IATA) : 3 
Gefahrzettel (IATA) : 3 

: 

ADN 
Transportgefahrenklassen (ADN) : 3 
Gefahrzettel (ADN) : 3 

: 

RID 
Transportgefahrenklassen (RID) : 3 
Gefahrzettel (RID) : 3 

: 

14.4. Verpackungsgruppe 

Verpackungsgruppe (ADR) : II 
Verpackungsgruppe (IMDG) : II 
Verpackungsgruppe (IATA) : II 
Verpackungsgruppe (ADN) : II 
Verpackungsgruppe (RID) : II 

14.5. Umweltgefahren 

Umweltgefährlich : Ja 
Meeresschadstoff : Ja 
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Sonstige Angaben : Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Landtransport 
Klassifizierungscode (ADR)  : F1 
Sondervorschriften (ADR) : 274, 601, 640C 
Begrenzte Mengen (ADR) : 1L 
Freigestellte Mengen (ADR) : E2 
Verpackungsanweisungen (ADR) : P001 
Sondervorschriften für die Zusammenpackung 
(ADR) 

: MP19 

Anweisungen für ortsbewegliche Tanks und 
Schüttgut-Container (ADR) 

: T7 

Sondervorschriften für ortsbewegliche Tanks und 
Schüttgut-Container (ADR) 

: TP1, TP8, TP28 

Tankcodierung (ADR) : L1.5BN 
Fahrzeug für die Beförderung in Tanks : FL 
Beförderungskategorie (ADR) : 2 
Sondervorschriften für die Beförderung- Betrieb 
(ADR) 

: S2, S20 

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr 
(Kemlerzahl) 

: 33 

Orangefarbene Tafeln : 

Tunnelbeschränkungscode (ADR) : D/E 

Seeschiffstransport 
Sonderbestimmung (IMDG) : 274 
Begrenzte Mengen (IMDG) : 1 L 
Freigestellte Mengen (IMDG) : E2 
Verpackungsanweisungen (IMDG) : P001 
IBC-Verpackungsanweisungen (IMDG) : IBC02 
Tankanweisungen (IMDG) : T7 
Besondere Bestimmungen für Tanks (IMDG) : TP1, TP28, TP8 
EmS-Nr. (Brand) : F-E 
EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung) : S-E 
Staukategorie (IMDG) : B 

Lufttransport 
PCA freigestellte Mengen (IATA) : E2 
PCA begrenzte Mengen (IATA) : Y341 
PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) : 1L 
PCA Verpackungsvorschriften (IATA) : 353 
PCA Max. Nettomenge (IATA) : 5L 
CAO Verpackungsvorschriften (IATA) : 364 
CAO Max. Nettomenge (IATA) : 60L 
Sondervorschriften (IATA) : A3 
ERG-Code (IATA) : 3H 

Binnenschiffstransport 
Klassifizierungscode (ADN) : F1 
Sondervorschriften (ADN) : 274, 601, 640C 
Begrenzte Mengen (ADN) : 1 L 
Freigestellte Mengen (ADN) : E2 
Ausrüstung erforderlich (ADN) : PP, EX, A 
Lüftung (ADN) : VE01 
Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN) : 1 

Bahntransport 
Klassifizierungscode (RID) : F1 
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Sonderbestimmung (RID) : 274, 601, 640C 
Begrenzte Mengen (RID) : 1L 
Freigestellte Mengen (RID) : E2 
Verpackungsanweisungen (RID) : P001 
Sondervorschriften für die Zusammenpackung 
(RID) 

: MP19 

Anweisungen für Tankfahrzeuge und 
Schüttgutcontainer (RID) 

: T7 

Besondere Bestimmungen für Tankfahrzeuge und 
Schüttgutcontainer (RID) 

: TP1, TP8, TP28 

Tankcodierungen für RID-Tanks (RID) : L1.5BN 
Beförderungskategorie (RID) : 2 
Expressgut (RID) : CE7 
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID) : 33 

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 

REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste) 
Enthält keinen Stoff, der den Beschränkungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt 

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste) 
Enthält keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff 

REACH-Kandidatenliste (SVHC) 
Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff 

PIC-Verordnung (Prior Informed Consent) 
Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les 
exportations et importations de produits chimiques dangereux. 

POP-Verordnung (persistente organische Schadstoffe) 
Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les 
polluants organiques persistants 

Ozonverordnung (1005/2009) 
Enthält keinen Stoff, der der VERORDNUNG (EG) Nr. 1005/2009 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. September 
2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, unterliegt. 

Verordnung über Ausgangsstoffe für Explosivstoffe (2019/1148) 
Enthält keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung 
von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe) gelistet sind 

Verordnung über Arzneimittelausgangsstoffe (273/2004) 
Enthält keinen Stoff, der der Verordnung (EC) 273/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 über die Herstellung 
und das Inverkehrbringen bestimmter Stoffe zur unerlaubten Herstellung von Betäubungsmitteln und psychotropen Stoffen unterliegt. 
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15.1.2. Nationale Vorschriften 

Frankreich 

Berufskrankheiten 

Code Beschreibung 

RG 84 Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides 
aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures halogénés liquides ; dérivés nitrés 
des hydrocarbures aliphatiques ; alcools ; glycols, éthers de glycol ; cétones ; aldéhydes ; éthers aliphatiques et 
cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et dimétylacétamine ; acétonitrile et propionitrile ; 
pyridine ; diméthylsulfone et diméthylsulfoxyde 

Installations classées 

No ICPE Désignation de la rubrique Code Régime Rayon 

4331.text Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la 
rubrique 4330. 
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris 
dans les cavités souterraines étant : 

4511.text Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2. 
No ICPE 
No ICPE 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Keine stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgeführt 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Änderungshinweise 

Abschnitt Geändertes Element Modifikation Anmerkungen 

Verpackungsgruppe (RID) Hinzugefügt 

Überarbeitungsdatum Geändert 

Ersetzt Geändert 

Offizielle Benennung für die Beförderung 
(RID) 

Hinzugefügt 

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID) Hinzugefügt 

Expressgut (RID) Hinzugefügt 

Beförderungskategorie (RID) Hinzugefügt 

Tankcodierungen für RID-Tanks (RID) Hinzugefügt 

Besondere Bestimmungen für Tankfahrzeuge 
und Schüttgutcontainer (RID) 

Hinzugefügt 

Anweisungen für Tankfahrzeuge und 
Schüttgutcontainer (RID) 

Hinzugefügt 

Sondervorschriften für die Zusammenpackung 
(RID) 

Hinzugefügt 

Verpackungsanweisungen (RID) Hinzugefügt 

Freigestellte Mengen (RID) Hinzugefügt 

Begrenzte Mengen (RID) Hinzugefügt 

Sonderbestimmung (RID) Hinzugefügt 

Klassifizierungscode (RID) Hinzugefügt 
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Änderungshinweise 

Abschnitt Geändertes Element Modifikation Anmerkungen 

Sondervorschriften für die Beförderung- 
Betrieb (ADR) 

Hinzugefügt 

Tankcodierung (ADR) Hinzugefügt 

Sondervorschriften für ortsbewegliche Tanks 
und Schüttgut-Container (ADR) 

Hinzugefügt 

Anweisungen für ortsbewegliche Tanks und 
Schüttgut-Container (ADR) 

Hinzugefügt 

Sondervorschriften für die Zusammenpackung 
(ADR) 

Hinzugefügt 

Verpackungsanweisungen (ADR) Hinzugefügt 

Lüftung (ADN) Hinzugefügt 

Begrenzte Mengen (ADN) Hinzugefügt 

Gefahrzettel (ADN) Hinzugefügt 

Freigestellte Mengen (ADN) Hinzugefügt 

Ausrüstung erforderlich (ADN) Hinzugefügt 

Klassifizierungscode (ADN) Hinzugefügt 

Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN) Hinzugefügt 

Besondere Bestimmungen für Tanks (IMDG) Hinzugefügt 

Tankanweisungen (IMDG) Hinzugefügt 

Staukategorie (IMDG) Hinzugefügt 

Sonderbestimmung (IMDG) Hinzugefügt 

Offizielle Benennung für die Beförderung 
(IMDG) 

Hinzugefügt 

Begrenzte Mengen (IMDG) Hinzugefügt 

IBC-Verpackungsanweisungen (IMDG) Hinzugefügt 

Freigestellte Mengen (IMDG) Hinzugefügt 

EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung) Hinzugefügt 

EmS-Nr. (Brand) Hinzugefügt 

Sondervorschriften (IATA) Hinzugefügt 

Offizielle Benennung für die Beförderung 
(IATA) 

Hinzugefügt 

PCA Verpackungsvorschriften (IATA) Hinzugefügt 

PCA Max. Nettomenge (IATA) Hinzugefügt 

PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) Hinzugefügt 

PCA begrenzte Mengen (IATA) Hinzugefügt 

PCA freigestellte Mengen (IATA) Hinzugefügt 

ERG-Code (IATA) Hinzugefügt 

CAO Verpackungsvorschriften (IATA) Hinzugefügt 

CAO Max. Nettomenge (IATA) Hinzugefügt 

Gefahrzettel (IMDG) Hinzugefügt 



DAG 29
Sicherheitsdatenblatt 
gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878 

16.11.2023 (Überarbeitungsdatum) FR - de 15/15 

Änderungshinweise 

Abschnitt Geändertes Element Modifikation Anmerkungen 

Gefahrzettel (IATA) Hinzugefügt 

2.2 Sicherheitshinweise (CLP) Geändert 

14.2 Offizielle Benennung für die Beförderung 
(ADN) 

Hinzugefügt 

14.4 Verpackungsgruppe (ADN) Hinzugefügt 

14.4 Verpackungsgruppe (IMDG) Hinzugefügt 

14.4 Verpackungsgruppe (IATA) Hinzugefügt 

14.6 Sondervorschriften (ADN) Hinzugefügt 

14.6 Verpackungsanweisungen (IMDG) Hinzugefügt 

Datenquellen : VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 
RATES vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von 
Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 
1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. 

Sonstige Angaben : Keine. 

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Acute Tox. 3 (Inhalativ: 
Staub, Nebel) 

Akute Toxizität (inhalativ: Staub, Nebel), Kategorie 3 

Acute Tox. 4 (Oral) Akute Toxizität (oral), Kategorie 4 

Aquatic Chronic 2 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 2 

Asp. Tox. 1 Aspirationsgefahr, Kategorie 1 

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 

Flam. Liq. 2 Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2 

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 

H315 Verursacht Hautreizungen. 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

H331 Giftig bei Einatmen. 

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Skin Irrit. 2 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, betäubende Wirkungen 

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit  und 
Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produktes ausgelegt werden




